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Beitragsordnung des TSV Wernau 1897 e.V. 

(gültig ab 01.01.2024) 

 
Jahresbeitrag Hauptverein  

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre  58,00 € 

Schüler, Studenten, Azubis, Freiwilligendienst über 18 Jahre* 65,00 € 

Erwachsene 18-65 Jahre  98,00 € 

Familie/Ehepaare**   144,00 € 

Alleinerziehende mit Kindern bis 18 Jahren 86,00 € 

Erwachsene ab 66 Jahre  81,00 € 

Passive Mitglieder 81,00 € 

Bearbeitungsgebühr bei Nichterteilung einer Einzugsermächtigung 3,00 € 

 
   *   gegen jährlichen Nachweis. Einzureichen bis spätestens 15.01. des lfd. Jahres. 
 

   ** mit Kindern bis 18 Jahre bzw. Schüler, Studenten, Azubis bis 24 Jahre gegen jährlichen Nachweis.  
       Einzureichen bis spätestens 15.01. des lfd. Jahres. 

 
Neueintritt im laufenden Jahr 

Beim Neueintritt in den Verein im ersten Kalenderhalbjahr ist der volle Jahresbeitrag zu zahlen, beim Neueintritt im zweiten 
Kalenderhalbjahr ist noch die Hälfte des Jahresbeitrages zu entrichten. 

 
Beitragsfreiheit/Beitragsermäßigung 

Ordentliche Mitglieder können aus sozialen Gründen gegen Nachweis für das laufende Jahr eine Beitragsermäßigung bzw. eine 
Beitragsbefreiung beantragen. 

 
Abteilungsbeiträge 

Die Abteilungen sind berechtigt zusätzliche Abteilungsbeiträge zu beschließen. Diese werden durch die jeweilige 
Abteilungsversammlung festgelegt. Mitglieder, die mehreren Abteilungen angehören, haben jeweils den vollen Abteilungs-
Zusatzbeitrag zu entrichten. 

 
Sportversicherung 

In den Beiträgen ist die Sportversicherung über den Württembergischen Landessportbundes (WLSB) bei der ARAG enthalten. 

 
Zahlungsweise, Mahnverfahren 

1. Der Beitragseinzug des Hauptvereins wird am 01.02. des laufenden Jahres fällig. Sollte der Fälligkeitstag des Beitragseinzugs 
auf ein Wochenende oder Feiertag fallen, so gilt der nächste Bankarbeitstag als Fälligkeitstag. Der Beitragseinzug erfolgt 
durch Lastschrift. Gebühren die durch fehlende Deckung oder aus anderen Gründen entstehen, sind vom Mitglied zu tragen. 

2. Mitglieder, die über kein Konto verfügen oder nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen wollen, haben ihre Beiträge zu dem 
unter 1. genannten Termin auf das Konto IBAN DE92 6119 1310 0820 4890 00 (Kontonummer 820489000) bei der Wernauer 
Bank BIC GENODES1VBP (BLZ 61191310) einzuzahlen. Bei Barzahlung wird eine Verwaltungsgebühr von 3,00 € erhoben. 

3. Die Vorabinformation über den bevorstehenden Lastschrifteinzug erfolgt spätestens 3 Tage vorher. 

 
Aufnahmegebühr 

Beim Eintritt in den Verein ist keine Aufnahmegebühr fällig. Unberührt davon bleiben entsprechende Bestimmungen der 
Abteilungen. 

 
Beendigung der Mitgliedschaft 

a) Die Mitgliedschaft endet durch den Austritt, Ausschluss oder Tod. 
b) Der Austritt eines ordentlichen Mitgliedes ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich und muss bis spätestens 30. 

November des Jahres der Geschäftsstelle schriftlich angezeigt werden. Die Austrittserklärung von 
c) Minderjährigen ist durch einen Erziehungsberechtigten abzugeben. 
d) Die Beendigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich über die Geschäftsstelle erfolgen. Eine Kündigung in der Abteilung, 

z.B. beim Übungsleiter oder Betreuer, ist nicht rechtswirksam. 

 
Angebot für Nichtmitglieder 

Sportinteressenten, die eine Mitgliedschaft im Verein in Erwägung ziehen, sich zuvor aber von dem sie interessierten Sportangebot 
überzeugen wollen, können bis zu zwei Wochen probeweise an den jeweiligen Übungsstunden teilnehmen. Die 
„Schnupperteilnahme“ ist gebührenfrei. 


